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RS UVS Kärnten 2003/05/05 KUVS-
857/4/2003

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.2003

Rechtssatz

Stellt der Berufungswerber nicht in Abrede mit dem Kraftfahrzeug nach Hause gefahren zu sein und hat der

Meldungsleger aufgrund eines Funkspruches (Fahren im "Zick-Zack") die Vermutung einer Alkoholbeeinträchtigung in

Verbindung, dass der Berufungswerber beim Besuch des Beamten an seiner Wohnadresse nach Alkohol roch und auch

eine Dose Bier in der Hand hielt, so ist der Beamte berechtigt, eine Alkoholisierung des Berufungswerbers zu vermuten

und erfolgte die Aufforderung zur Durchführung des Alkotests zu Recht.

Schlagworte

Alkohol, Alkotest, Alkotestverweigerung, Alkoholgeruch, Atemluftuntersuchung, Bier

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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